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2.2

Allgemeines

Anwendungsbereich

Dieser Anforderungskatalog gilt fur Kraftfahrzeuge der Klasse M die
vorwiegend fiir die Beforderung von Fahrgasten und deren Gepéack ausgelegt
und gebaut sind. Entsprechend der Verordnung (EU) 2018/858 Artikel 4
Absatz 1 gilt folgende Klasseneinteilung:

o M, Kraftfahrzeuge mit hdchstens acht Sitzplatzen zusatzlich zum
Fahrersitz und ohne Stehplatze, unabhangig davon, ob die
Anzahl der Sitzplatze auf den Fahrersitz beschrankt ist

e M; Kraftfahrzeuge mit mehr als acht Sitzplatzen zusatzlich zum
Fahrersitz und mit einer Gesamtmasse von hdéchstens 5 Tonnen,
unabhangig davon, ob diese Fahrzeuge (ber Stehplatze
verfligen, und

o M; Kraftfahrzeuge mit mehr als acht Sitzplatzen zusatzlich zum
Fahrersitz und mit einer Gesamtmasse Uber 5 Tonnen,
unabhéangig davon, ob diese Fahrzeuge Uber Stehplatze
verflgen.

Die Vorgaben zur Schiler- oder Kindergartenkinderbeférderung
nach PBefG/FrStligV (siehe auch Punkt 4.4) sind zu beachten und ggf. der
Zulassungsbehdrde anzuzeigen.

Technische Anforderungen / Ausriistung der Kraftfahrzeuge

Gesetzliche Vorschriften
Die Kraftfahrzeuge missen standig den Bestimmungen der StVZO,
der BOKraft und/oder der UN-Regelung Nr. 107 entsprechen.

Kennzeichnung

Kraftfahrzeuge zur Beférderung von mehr als sechs Personen (einschliellich
Fahrzeugfiihrer) missen an Stirn- und Rickseite mit den vorgeschriebenen
Schulbus-Schildern gekennzeichnet sein. Die Wirkung der Schilder darf durch
andere Aufschriften oder Bildzeichen nicht verdeckt werden. Bei anderen
Fahrtzwecken darf keine Kennzeichnung erfolgen.

Statt der vorgeschriebenen Schulbusschilder sind auch elektronische
Anzeigeeinrichtungen verwendbar. Dabei missen die Anzeigeeinrichtungen
folgende Anforderungen erfillen:

e Das Symbol muss mindestens 144 mm hoch und 215 mm breit
sein.

o Die Farbe des Bildhintergrundes muss verkehrsschwarz oder in
einem vergleichbaren Farbton und das Symbol leuchtgelb oder
weifd oder in einem vergleichbaren Farbton ausgefuhrt sein.
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Alternativ darf auch ein leuchtgelber oder weiler Hintergrund und
ein verkehrsschwarzes Symbol verwendet werden.

Zusatzliche Fahrtrichtungsanzeiger

Die Fahrzeuge der Klassen M2 und M3 sind an den Rulckseiten mit zwei
zusatzlichen Fahrtrichtungsanzeigern auszuristen, die so hoch und weit
auflen wie mdglich angeordnet sein missen.

Sichtverhiltnisse fur Fahrzeugfiihrende

Neben der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zur direkten und indirekten
Sicht mussen Fahrzeugfiihrende aus normaler Sitzposition den
sicherheitsrelevanten duf3eren und inneren Bereich des Kraftfahrzeugs
beobachten kénnen.

Die Sichtverhaltnisse nach 2.4 gelten als erfillt, wenn

eine in 1200 mm Hohe Uber dem Erdboden und in einem Abstand von

300 mm vor der Fahrzeugfront angeordnete Messlatte direkt oder Gber
zusatzliche Spiegel oder Kamera-Monitor-Systeme indirekt gesehen werden
kann, geringfligige Einschrankungen des Sichtfelds z.B. durch Fensterstege
oder Scheibenwischerarme bleiben hierbei unberiicksichtigt;

Fahrzeuge der Klassen M2 u. M3 missen auflerdem an der rechten Seite mit
Ruckspiegel(n) oder Kamera-Monitor-System(en) ausgerustet sein, deren
Sichtfelder so beschaffen sind, dass Fahrzeugfliihrende auf der Aul3enseite
des Fahrzeugs mindestens einen ebenen und horizontalen Teil in einer Héhe
von 1200 mm uber der Fahrbahn tbersehen kdnnen, der durch die folgenden
senkrechten Ebenen begrenzt ist;

zur senkrechten Langsmittelebene des Fahrzeugs durch eine parallele Ebene,
die durch den auBersten rechten Punkt der Breite des Fahrzeugs
hindurchgeht; dabei wird die Breite des Fahrzeugs auf der durch die
Augenpunkte der Fahrzeugfiihrenden hindurchgehenden senkrechten
Querebene gemessen;

in Querrichtung durch eine Ebene, die 1 m vor der in 2.4.1.2.1 erwahnten
Ebene parallel zu dieser verlauft;

hinten durch eine Ebene, die 4 m hinter der durch die Augenpunkte der
Fahrzeugfiihrenden hindurchgehenden Ebene parallel zu dieser verlauft und
vorn durch die senkrechte Ebene, die 1 m vor der durch die Augenpunkte der
Fahrzeugfiihrenden hindurchgehenden senkrechten Ebene parallel zu dieser
verlauft. Verlauft die senkrechte Querebene durch die dullerste Kante des
Stol3fangers des Fahrzeugs weniger als 1 m vor der senkrechten Ebene durch
die Augenpunkte der Fahrzeugflihrenden, so ist das Sichtfeld auf diese Ebene
beschrankt;

Uber die vorgeschriebenen oder zusatzlichen AuRenspiegel oder Kamera-
Monitor-Systeme die duf3eren Bereiche der Ein- und Ausstiege beobachtet
werden kdnnen, die nicht unmittelbar einzusehen sind; bei Gelenkomnibussen
ist dies in gestreckter Stellung der Fahrzeuge zu prifen;



2.41.31

2414

2.4.2

2.5

3.1

3.2

3.3

34

24

Anlage 5

die in 2.4.1.2 u. 2.4.1.3 aufgefihrten Aulienspiegel oder Kamera-Monitor-
Systeme, soweit nicht an Fahrgasttiiren angebracht, beheizt sowie die
Bereiche der Scheiben, die fiir die Sicht zu diesen AuRenspiegeln erforderlich
sind, nicht auf Grund von Witterungseinflissen beschlagen oder vereisen
kénnen, z.B. Doppelverglasung, Scheibenheizung, entsprechend angeordnete
Warmluftdisen;

Uber Spiegel im Innenraum der Fahrgastraum und die Ein- und
Ausstiegsbereiche zumindest bei den von Fahrzeugfiihrenden betatigten
Fahrgasttiiren eingesehen werden kénnen. Alternativ ist eine Uberwachung
der Ein- und Ausstiegsbereiche durch Kamera-Monitor-Systeme zuldssig;

Kamera-Monitor-Systeme missen den technischen Anforderungen der UN-
Regelung Nr. 46 entsprechen. Die Gute der Kamera-Monitor-Systeme fir die
Sichtfelder nach 2.4.1.1 und 2.4.1.2 muss mindestens den technischen
Anforderungen der UN-Regelung Nr. 46.04 fir Gruppe V und VI entsprechen.
Werden mehrere der in 2.4.1.1 bis 2.4.1.3 vorgeschriebenen Felder tber
Kamera-Monitor-Systeme angezeigt, so missen diese den Fahrzeugfihrenden
gleichzeitig angezeigt werden. Fir Fahrzeuge, die gemaf der UN-

Regelung Nr. 159 — Einheitliche Bedingungen flr die Genehmigung von
Kraftfahrzeugen hinsichtlich des Anfahrinformationssystems zur Erkennung
von FulRgangern und Fahrradfahrern genehmigt wurden, gilt 2.4.1.1 als erflllt.

Weitere technische Anforderungen
Fur die Kraftfahrzeuge gelten hinsichtlich

der Ein- und Ausstiege,
der Fahrgasttiren und Notausstiege,
des Fahrgastraums und
der Sitz- und Stehplatze

die Vorschriften, nach denen die Kraftfahrzeuge genehmigt wurden.

Betrieb der Kraftfahrzeuge

Die Kraftfahrzeuge sind nur in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
einzusetzen.

Wahrend des Betriebs sind die Kraftfahrzeuge den Umstanden entsprechend
zu heizen und/oder zu liften.

Der Trager fir die Schiler- oder Kindergartenkinderbeférderung kann unter
Berucksichtigung der winterlichen Fahrbahnverhaltnisse und der
Einsatzgebiete der Kraftfahrzeuge eine zeitlich befristete Ausristung mit
Winterreifen gemaR § 36 Absatz 4 StVZO an allen Achsen des Fahrzeuges
vorschreiben. Des Weiteren kann auch die Verwendung von Schneeketten
vorgeschrieben werden, sofern bei Antritt der Fahrt schnee- oder eisglatte
Fahrbahn zu erwarten ist. Im Ubrigen gilt § 18 BOKraft.

Die Beférderung von stehenden Schiilern oder Kindergartenkindern auf
Flachen, die als Stehplatzflachen nicht zulassig sind, ist verboten; hierzu
gehoren z.B.:
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e Trittstufen der Ein- und Ausstiege,
e die von Personen freizuhaltende Flache neben den
Fahrzeugfiihrenden.

Auf diese Flachen ist durch Beschilderung besonders hinzuweisen (z.B. ,Nicht
auf den Trittstufen stehen — Ausstieg freihalten!®).

Vorgeschriebene Sicherheitsgurte und Rickhalteeinrichtungen sind
grundsatzlich wahrend der gesamten Beforderungsdauer anzulegen bzw. zu
benutzen, § 21 Absatz 1a Satz 2 und § 21a Absatz 1 Satz 2 StVO bleiben
unberuhrt.

Wird die Nutzung vorhandener Stehplatze in mit Sicherheitsgurten
ausgerusteten Kraftomnibussen (so genannten Misch- oder Kombibussen)
untersagt oder sind keine Stehplatze zulassig, missen wahrend der Fahrt:

e in Kraftomnibussen mit einer zulassigen Gesamtmasse von mehr
als 3,5 t die Sicherheitsgurte auf allen Platzen ordnungsgemaf
angelegt werden,

e in Kraftomnibussen mit einer zulassigen Gesamtmasse bis
3,5 t die Sicherheitsgurte ordnungsgemaf angelegt bzw. von
Kindern bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, die kleiner als
150 cm sind, Ruckhalteeinrichtungen, die den Anforderungen
des § 21 Absatz 1a Satz 1 StVO genlgen, benutzt werden.

Uberpriifungen und Kontrollen

Zur Feststellung, ob die einzusetzenden Kraftfahrzeuge den einschlagigen
Vorschriften sowie den Anforderungen dieses Katalogs entsprechen, kann die
zustandige Behorde die Vorlage eines Gutachtens/einer Bestatigung eines
amtlich anerkannten Sachverstandigen, eines nach § 30 der EG-FGV zur
Prifung von Gesamtfahrzeugen der jeweiligen Fahrzeugklasse benannten
Technischen Dienstes oder von der nach § 29 StVZO zustandigen Person
verlangen.

Der Trager fir die Schuler- oder Kindergartenkinderbeférderung ist berechtigt,
den Kraftfahrzeugverkehr einschliellich des Zustandes und der Ausristung
der Kraftfahrzeuge sowie des eingesetzten Fahrpersonals in unregelmaBigen
Abstanden zu Uberprifen oder Uberprifen zu lassen.

Werden bei vorgeschriebenen Untersuchungen (§ 29 StVZO, §§ 41 und
42 BOKTraft), bei polizeilichen Kontrollen oder bei Uberpriifungen durch die
zustandige Behorde Mangel festgestellt, hat das beauftragte Unternehmen
diese unverzuglich zu beseitigen.

Der Trager fir die Schiler- oder Kindergartenkinderbeférderung ist berechtigt
zu prifen, ob im Fahrzeugschein bzw. in der Zulassungsbescheinigung

Teil | der Vermerk der Zulassungsbehorde nach § 15 Absatz 3 FZV (Fahrzeug-
Zulassungsverordnung) Uber die Verwendung des Kraftfahrzeugs zur
Personenbeforderung nach § 1 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe d, g und i
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der FrStligV eingetragen ist und dementsprechend kiirzere Fristen fiir die
Hauptuntersuchung zum Tragen kommen.



	Anforderungskatalog für Kraftfahrzeuge, die zur Beförderung von Schülern und Kindergartenkindern besonders eingesetzt werden



